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Konkurse - Faillites - Fallimenti OW

i  Freitag - Vendredi - Venerdì, 16.12.2011, No 245, Jahrgang - année - anno: 129
Konkurse - Faillites - Fallimenti Konkurspublikation/Schuldenruf - Publication de faillite/appel aux créanciers  - Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori

1. Schuldnerin: MT Modernbau GmbH, Hirserenriedstrasse 6, 
6074 Giswil

2. Konkurseröffnung: 18.10.2011
3. Verfahren: summarisch
4. Eingabefrist für Forderungen: 16.01.2012
5. Bemerkungen: Firmenname vormals: Texlon International 

GmbH.
Allfällige Eigentums- und Drittansprachen sind ebenfalls bis 
zum 16. Januar 2012 unter Vorlegung der Beweismittel beim 
Konkursamt Obwalden schriftlich geltend zu machen.
Mit Eröffnung des Konkurses hört gegenüber der Gemein-
schuldnerin der Zinsenlauf für alle Forderungen auf (Art. 209 
Abs. 1 SchKG). Für pfandgesicherte Forderungen läuft der Zins 
bis zur Verwertung weiter, soweit der Pfanderlös den Betrag 
der Forderung und des bis zur Konkurseröffnung aufgelaufe-
nen Zinsen übersteigt (Art. 209 Abs. 2 SchKG).
Die Schuldner der Gemeinschuldnerin haben sich binnen der 
Eingabefrist als solche anzumelden, bei Straffolge im Unter-
lassungsfalle.
Wer Sachen der Gemeinschuldnerin als Pfandgläubiger oder 
aus anderen Gründen besitzt, hat diese, ohne Nachteil für sein 
Vorzugsrecht, binnen der Eingabefrist dem Konkursamt zur 
Verfügung zu stellen, bei Straffolge im Unterlassungsfalle und 
bei Verlust des Vorzugsrechtes im Falle ungerechtfertigter Un-
terlassung.
Auflage Inventar
Das Inventar liegt den beteiligten Gläubigern beim unter-
zeichneten Konkursamt zur Einsichtnahme auf. Beschwerden 
gegen das Inventar sind innert 10 Tagen seit der öffentlichen 
Bekanntmachung beim Obergericht des Kantons Obwalden 
anhängig zu machen, andernfalls das Inventar als anerkannt 
betrachtet wird.
Die Konkursverwaltung erachtet sich als ermächtigt, sämtli-
che beweglichen Sachen des Konkursiten sofort freihändig, en 
bloc oder stückweise zu verkaufen bzw. zu versteigern, sofern 
nicht die Mehrheit der Gläubiger bis zum 26. Dezember 2011 
schriftlich und eingeschrieben dagegen Einsprache erhebt. 

Die Mehrheit der Gläubiger entscheidet. Stillschweigen gilt als 
Zustimmung.

Konkursamt Obwalden
6060 Sarnen
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